
Deß Dritten Theils Erstes Capitel .
ZI2

3püntgewesen,auch wegenMangel der Mittel von den vorigen

Besitzern nicht hat zugerichtet werden können , daß also die von

Klägern angezogene Verjährung dem Beklagten nicht schädlich

Ordinarius OeLLNus , senior

undanderevä . der ) urMeri ' ^ L-
cultät in der Universität Zena .

Weil nun diese Urthel dem Helmstadtifchen Lechonso
schnür strack zuwiederwar , hat solche zur l - eurerarion Anlaß ge¬

geben , und die in Nexücis beygebrachte Ursachen zu wiederholen :

Meine als sich einige vornehme Männer ins Mittel legten ,

und der Beklagte denen Bürgern einigermassen eine Wiederver -

geltung darböthe , ist die Sache , ehe die I ^ eurerntlon fortgesetzet
wurde , durch einen gütlichen Vergleich gehoben worden .

Deß Dritten TI

Recht wieder verlohnn werde , zeigend

Erstes Capitel .

Wie solches zugleich mit der Stadt
vergehe ?

WPNdlichauch ( da alles , was unter dem Himmel ist , geb oh-

ren werdenllnd sterben gemein hGLscKmann .
^ / - - /S . 7. §. / . ) müssen wir zeigen , auf was Art

und Weise dasBrau - Recht verlohrenwerde ». Da -
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Damit ich nun solche Arten und Weisen zeige , will ich
dieses Recht betrachten , so ferne es entweder in der ganyeir
Stadt / oder aber nur bey einem oder andem Gued der
Stadt anzutreffen ist. .

Von jenem , wovon wir im gegenwärtigen Capitel Handeln¬
wollen wir diese Regel setzen :

Auf welche weisen eine Stadt zu seyn aufhö¬
ret , auf solche wird auch das Brau -

Recht aufgchoben .

Die Ursache ist diese, weil , wann die Haupt - - Sache er¬

loschen , das Neben s Werck auch verlöschet . L. §. / . A L.

F: Äe K- I . /LF- . als welches jener Natur annimmst , c-. sc-c-e/s -
^ LbQr . /?» Larbot . /swy/ . /rs . / . F»

Es köntcn zwar hier mehr Laibs ludfumwet werden , al¬
lein ich will vorjetzt nur zweyer gedencken . r . ) wenn eine Stadt

verwüstet und geschleiffet wird . 2. ) wann alle Bürger aus der

Stadt fliehen und selbige verlassen , so ist es keine Stadt mehr , de ,

rowegen wird auch auf solche Weisen das Brau - Recht zu Grun¬

de gehen.
Was der Lublumrlon ersten Theil betrifft , so setze ich zum

Voraus , so wol den Befehl der Obrigkeit / als eine zulängliche
Ursache.

Meine da die Frage diesen Zweiffel machet :

Ob auch eine Stadt ein Verbrechen bege¬
hen könnet

So will ich denselben mit wenigen aus dem Weg thun , und

Vnr mst
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mitVerwerffung alles wiedrigen zeigen , daß sie allerdings ein Ver¬

brechen begehen könne . ^
, . ) Weil sie concmINren , und aus ihrem LomraU zu

etwas verbunden werden kaN / so kan sie auch ein Verbrechen bege¬

hen , und wegen deß Verbrechens zur Straffe gezogen werden ;

weil der Schluß von einem LonrraU auf das Verbrechen sehr gut

und gültig ist , und also auch umgekehrt . Lverliwä . i « / . so. / . o-

4 o - ^ S . ^ «. Nun aber ist der erstere Satz

wahr , also auch der andere .

r . ) Wer gestraffet werden kan, von dem muß man zuvor

wissen , was er verbrochen habe. Dann die Straffe soll nach dem

Verbrechen abgemessen werden , c. ^ ^

o. tz. ^ . lubor ^ Larbos . /oo ^ / . äS . / ^ .

4/ . FX. 1A. und proelupponiret allzeit ein Verbrechen . ä .

Nun aber kan eine Stadt in den Bann gethan ,
k7. und gefchleiffet werde « /

z . ) Eine Stadt kan eine Furcht einjagen. / . .
und daselbst ^/ . ^ o^/7 Das Furcht

Einjagen aber ziehet nothwendig ein Verbrechen nach sich, - . / . L.
<7. Ek . 0E/7 ^

4. ) Diese Meinung behaupten lbolLus .

4. o-rö. / . ( ^ oeääeus . / . . ^ 0. N/nlm § .

<7^/ . 4. L§". ^ 9 . k . ex §er . m <7/-

v/tÄ/ . m. 4. VruninZ . ^ §/eo/eä. Z. 9-5.

Onl ' ^- 0. ^5/ . LS. 2. 0Ä/ . 9. Lesolä . /EÄ . / - s/ä . / .

c-Ä/. HaKnU « « o - . ^ i XVesemb .

E - rsm . «. 6. tvmxlclülö .
/E . äs . / . o<^. 7. 2adn . m /oL - roF ^ä. 0 ^ . 9 ^ 4-

Und hindert nicht 1. ) daß ein in Rechten ge¬

bräuchlicher Name und ein Leib ohne Seele und Verstand sey .

§. -i - oxoE ^ tt/o . r » ^ . lalon . «

n«»
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^ ^ ^ ^ ^?^>. ?- FLder ' abersHr
Seele noch Verstand hat , nicht sündigen könne .

Dahero hält man auch nicht dafür,daß ein unvernünfftiaes
Threr ernem c- n Unrecht zufngm könne , weil es keine Vernunfft
hat . L. / . §. / . ^ /Lc-.

2 . ) Daß LÄio clol ! wieder einegantze Gemeinenichtstattfin¬
de« sio/o . ^ / , ^ üio/. tts/W

c ^c . Dahero werden sie nicht sündigen kön¬
nen , wer ! kern Verbrechen ohne Lift und Betrug begangen wird .
tavor . r « DälDvst /sc«^>/ . <7̂ >. /L . ^ /4 .

zch Ist derer Rechtsgelehrten allgemeine Lehre , daß eine
gantze Gemeine nicht vor unehrlich könne erkläret werden , Uo -
sZeus sie4 . / . « . 4und also wird

fleck nach sich ftchet' '^^
^^brechen können , das einigen Schand -

4. ) In denenjenigen Verbrechen , so von einer gantzen G ^
memde begangen werden , ift offt mehr Thor - als Boßheitanzu ,
treffen . Lesolch und werden jugleich viel Unschuldige
und Kinder darinnen gefunden .

'

Dahero halt auch Innocem . / «e- / . e. v-
8elü ! 6 . / . 5. ) dafür , daß eine Gemeinde kein

Verbrechen begehen könne .
Sintemal auf das 1. ) entweder mit dem Oail . und k' arinac

geantwortet wird / daß eine Gemeinde nur in einem fremden und
erdichteten Verstand , nemlich durch die Obrigkeit und Vorsteher
derselben , ein Verbrechen begehe : eigentlich und wahrhafftig aber
muffen alle und jede von der Gemeinde ein Verbrechen begangen
haben . 6all . ^ karmac .
t ' - ' E. ^ 4 . «. /o § .

Oder man mache einen Unterscheid unter der Gemeinde ^
, und unter der Gemeinde ;

In jenem Fall ist es keine Person , noch ein lebhaffter , son¬
dern ein eingebildeter Leib, und ein Name deß Rechts / so etwas

Nnz vor -
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Vorstellet ; und wenn ich die Gemeinde in diesem Verstand nehme ,

so kan sie kein Verbrechen begehen auch nicht einmal comra -

kirm > ^ ^ ^
In Loncrero aber ist es ein Name der Personen , und wird

vor absvnderlichePersonen,so in derGemeinde selbst enthaltm sind,
gmomrnen , aus dem Valä .

/ . -r. / s . stmpscliück . L5. >?. / o.

Und wenn man sie in solchem Verstand nimmt , und rechtmas -
siger Weise zusammen berußen und versammlet worden , kan selbi¬

ge , indem sie gleichsam nur eine Person ausmachet , sündigen ,
öruninZ . si. / . 8.

Ob nun wol die Gemeinde ein Wort deß Rechts ist , so kei¬

ne Seele und Vernunfft hat , doch wann selbige sich rechtmäßig

versammlet , so stellet sie gleichsam einen Leib und eine Person
für ; und dieses durch eine Erdichtung und Vorstellung , so durch
die Vorsteher der Gemeinde geschiehet. Xmxtckllä . /i . / .

Auf das 2 . ) wird geantwortet , daß aus vvrbesagten das

Wiederspiel erhelle , daß die Gemeinde nemlich allerdings einen

Betrug begchen könne , ob schon nicht so leicht , als sonsteneintze -
le Personen . UoiTuiÄ . 4. 0 - / . / . F .

Auf das z. Vwird geantwortet , daß daher , weil eine Gemein¬

de nicht unehrlich wird , keineswegs folge , daß sie kein Verbre¬

chen , so einen Schandfleck verdienet , begehen könne ;
Alleine deßwegen wird eine Gemeinde nicht unehrlich , weil

über den 8yn6icum gesprochen wird , wenn aber über einen an¬

dern gesprochen wird , so wird der , welcher den Betrug began¬

gen , nicht unehrlich . §. ^ «o- . i - r/E .

Auf das 4. ) wird geantwortet : gesetzt, daß das gantze Volck

und alle Bürger von oben biß unten durch der Glocken - Klang ,
oder Trompeten - Schall , oder auf eine andere gewöhnliche Wei¬

se , zusammen berußen worden , der Vortrag etwas zu verbre¬

chen geschehen , und sie nach gepflogenen Rath etwas zu verüben
ein -
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einhelliglich beschlossen; so wird es keine Einfalt oder Thorheit,son -
dern eine verdammliche Bosheit seyn ;

Wann aber diese tolenne Versammlung und allgemeine Be -

rathschlagung nicht vorhergegangen ist , so kan man auch nicht sa¬
gen , daß die Stadt , sondern, vielmehr nur etliche aus derselben
ein Verbrechen begangen haben . Lrunm § ,

Und alsdann ist das Verbrechen entweder demgemeinen
Mann allein / oder nur denen Burgemelstern zuzuschreiben :

In jenem Fall , werden die, so das Regiment führen , entschul¬
diget , und nur der auftührische Pöbelgeftraffet : In diefemFall ,
wann nemlich die Burgemeister alleine etwas verbrechen , hat die
Gemeinde an der Straffe keinen Theil »

Weil die Bürgemeister deßwegen nichtgefetzet worden , daß
sie etwas unrechtes verüben sollen, karmac .

Lrunm ^ . «ü / . Xmxfcliilö . Eshabe danndie
Gemeinde das Verbrechen hernach vor genehm gehalten . Lru -

ninA . I ^mpscli ' ück. «. 2 ^

Was die Unschuldigen anbelanget , so werden zwar auch die¬
selben ordentlicher Weise von der Straffe ausgenommen ; alleine
wenn man die Grösse und Wichtigkeit deß Verbrechens zum Vor¬
aus setzet , wird auch der Sohnwegen deß Vaters Verbrechen ge -
straffet , Z. E . wenn der Vater mitWorten oder Wer cken wieder
die höchste Obrigkeit etwas gethan , und deren Hoheit und Würde
verletzet , oder eines Hochverraths überführet worden » LelolcH
-p. §.

Auf die Amonraer deß lnnocentn aber wird geantwor¬
tet : Laß die meisten Rechrsgeichrtm es mit uns halten , und man
dahero sich nicht an eines einigen absonderliche Meinung binden ,
müsse.

Ich habe nun , wo mir recht ist , genugsam erwiesen , daß ei¬
ne Stadt in so weit ein Verbrechen begehen könne , daß sie auch
wegen ihres Verbrechens der Erden gleich gemacht werden kan.

4/ . -r.

Wir
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Wir haben aber auch zugleich oben gesaget , daß auf vorher¬

gehende Verletzung der Hoheit und Würde höchster Obrigkeit ,
und Obrigkeitlichen Befehl dergleichen Verwüstung geschehen sol¬

le , damit der Lalus ausgeschlossen werde , da ohne Verbre¬

chen und Befehl hoher Obrigkeit , von einem Tyrannen mit

feindlicher Gewalt eine Stadt verwüstet und zerstöret worden .

Zixtin . KeAs/. / . K. FS . LrumnA . §.
L Oaü . L5. 2. 0^/7 ck/ , -s. / . Viewr . ^

Mo6 . kiitor . Ps/ . / . 4. kmpsckilä . L^
^ I'«- . »

Denn eine solche Stadt behält alle Rechte und ? nvi ! eM,
und wann ste wieder aufgebauet ist, bekommetste vom neuen Oerst

und Leben , als wenn sie im Feuer aufgegangen oder verschwem -
met worden wäre . Äxr » a . /. /s . // . Oaü . und Lmp .
tclÄIä . -

Wann aber auf Befehl hoher Landes - Obrigkeit wegen

öffentlichen Aufruhr , oder Fried - Bruch eine Stadt verwüstet

wird , fo verlieret ste alle Rechte und Freyheiten , Oall .

8ixrm . - i . / . 4/ . weil sie allerdings vor todt , und daß sie gar

niemahls gewesen sey, gehalten wird , 5ixtm . -i m si) weit ,

daß , wann sie auch wieder aufgerichtet worden , selbrge dennoch

die alten Freyheiten nicht wieder bekommet , es sey dann , daß sie mit

hoher Landes - Obrigkeit Erlaubnüß und Willen wieder aufge¬

bauet und die Stadt völlig in vorigen Stand gesetzet werde .

Vrunmu . §» - - - XniplLlulLi . / . K. Oaü . ^ 5 ; X"

rm . / . welcher noch mehr dieser Meinung anführet :
Und dergleichen Zerstörung hat erlitten CarMgo , -i. / .

, 2/ . / . Ms- i . Jerusalem ,

Corinth und andere Städte , von welchen Oorkotreaug . -i.

L. 2/ . meldet .

Doch soll man selten , auch rn denen grosten und

gröbsten Verbrechen , auf diese Art der Straffe verfallen ,

nach dem merkwürdigen Exempel Kaysers ( . aroii V. welcher.



Wie das Brau Recht zugleich nüt der Stadt vergehe ; r -

als er Gent erobert / den Herzog ^ Iban ! fragte : was er mei -

nete / was vor eine Straffe die Einwohner verdienee

hätten ? welcher antwortete : Die auftührische Stadt hat
verdienet / daß das oberste zu unterst gekehret würde x

Worauf der Kaiser befahl / ^ lbani folte aufdenThurn steigen,
und die gantze Stadt von oben übersehen , und fragte ihn dabey :
wie viel man Spanische Felle haben müste / wenn man

eben einen solchen grossen Handschuh machen wolce ?

denn so viel bedeutet das Frantzöische Wort Oans . Worauf
^ Ibani nichts antwortete / indem er dem Kayser aus dem Gesicht
abnehmen konte , daß er ihn beleidiget hatte .

- 4 . Denn die Crnfthafftigkeit soll
mitGüte vermenget werden. R. einKin §. -ie //S .

-7̂ - . «. I^niplcbilci . -ic / .

i*. ^ F.

Über dieß ist auch keine Stadt mehr da/wenn alle Bür¬

ger aus der Stadt fliehen und selbige verlassen . Tabn . - i . / . «. / § .

welches wahr ist / wenn sie hernach hin und her als Flüchtlinge zer¬

streuet sind ; ein anders aber ist es , wenn sie beysammen bleiben /
und sich an einem andern Ort niedersetzen . 8ixtin . - i . c- .

Vietor . «i. / . Xniptcbilcl . -i. c-. /F .

Denn eine Stadt bestehet nicht in Mauren und Wänden ,
sondern in einem Recht und Menge der Leute . L( nixscbi1cl . //S .

Desgleichen Ausziehens und Verlassens Ursachen finden wir

sehr viele bey denen Beschicht - Schreibern , und zwar beweiset
KniplclM . LS. / . cck/. daß die Bürger wegen Grau¬

samkeit derer Löwen,wegen Vielheit der Caninchen , Maulwürfs
fe , Frösche , Heuschrecken, Mäuse , Schlangen und Skorpio¬
nen , seyn vertrieben worden ; allwo er auch noch mehr Ursachen
anführet , -i. c-. / Mir soll genug seyn, aus diesem ei¬

nen festen Schluß zu machen , daß auf diese Weisen das Brau -
Recht zu Grunde gehe.

Oo Deß
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Wie ferne das Brau Recht nur bey ei¬
nem und andern aufhöre ?

diesem Capitel werden die Bier - brauer eintzelnbetrachs
ret , und alsdann verkehren sie das Brau - Recht durch
Darzwischenkunffr einesMeuschen Thun / oder oh¬

ne dasselbe ;
Jenes geschiehet,wenn ich mein Recht einem andern überlas¬

se, durch einen OoncraL der die Herrschaft übergiebet , oder

wann ich mich deßen entweder ausdrücklich oder stillschweigend be¬

gebe .
Durch eine unrechtmäßige That will ich eme solche verstan¬

den haben , dadurch mtwederdie Stadt ? oder zum wenigsten die -

ss Brau - Recht verlohren gehet : von welchen allen ich insonderheit
Mit wenigen handeln will .

Unter denen OomrEen aber ?die die Herrschaft übergeben ?
sind - Tausch und Verkauffdie sürnehmsten .

Wer also dieses Recht zugleich mit dem Hauß verkaufet ,
Her verkehret dasselbe , indem er es dem Käufer ubergiebet .

Denn man kan über zwey Sachen die Herrschaft und - M

Besitz nicht völlig haben . L. / . §
Und obgleich OnrpMv . .2. zeiget ,

Haß dieses Recht vondemHauß , auf den es haftet , nicht abson¬
derlich könne verkaufet werden , der es auch mit folgenden krseju -
ÄLi ' o deß Schöppcnstuhls zu Leipzigoonkrmiret :

Ist bey euch vor Alters hero die Brau - Gerechtig¬
keit ? zu brauen und zu schenken / auf gewisse Häuser
geleget und gerichtet / und es hadVlicokauö Genolrsich
unterstanden solche Brau - Gerechtigkeit , so auf seiitem

Hause
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Haufe gewesen / besonders und ohne das Hauß zu ver¬

puffen ro . So seyd Lhr als die Obrigkeit deß Ortes ihm
solches zu verstatten nicht schuldig . D . R w .

So findet man doch das Gegentheil zu Hameln an der We¬
ser , wo ich das Brau - Recht , von eines andernHauß , entwe¬
der auf eine gewisse Zeit , oder auf ewig , nachdem es abgeredet
worden , zu meinem Hauß bringen kan . Habn . ^ ' sev
LÄsc/ . LF/ .

Wie auch zu Quedlimburg , allwo , wenn dem Rath 50 .
Reichschaler bezahlet worden , das Brau - Recht von einem Hauß
auf das andere kan gebracht werden «

Hierbei ) fragt sichs:

Ob bey solcher Verkauffung eines Brau - Hau¬
ses so genau erfordert werde/daß der Verkaufs

mit Obrigkeitlicher
geschehe ?

Es scheinet allerdinges nothwendig zu seyn , weil die Säch¬
sischen Rechte unbewegliche Güter zu vereussern niemals verstat¬
ten ; es geschehe dann solches mit Genehmhaltungund Bewilli¬

gung deß Richters . -r. ». /F .

Welches auch das Quedlimburgische 8ratut mit diesen
Wortm bekrafftiget :

Rein Hauß oder unbeweglich Gut allhierMl ohne
unser gnädigsten Fürstin und Frauen / und deß Raths
Wissen und willen / verkauftet oder verrauschet werden /
und ausserhalb dem soll der Verkauft und Tausch gar
nichtig seyn und bleiben . Quedlimburg . Policey - Ordnung .

O,o 2 Son -
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Wie auch eine andere absonderliche Conkimrion :

Sonderlich sollen alle e ? < n ^ Sc > dadurch ein unbeweg¬
lich Gut - /E ' ret und ^ Mret wird / bey und

Gerichts - Stellen / da vorhero jederzeit es brauchiich ge¬

wesen ist / nochmals aufgerichtet und ^ /Eer werden /

und ausser dem / ungeachtet erfolgter mit vorbe¬

halten ^ Straffe unkraffrig seyn / 7Ä . von <7o ». ^ c ? e « §. 2.

Dessen ungeachtet aber wird das Gegentheile ? mxi ob -

Und zwar in Sachen Georg Jrrganges wieder Joachim
Tettenborn4 - May l6 ; 8. tstvondemQued ! inburgischen Oder -

^^^DaEwê ausbdem von Klägern / ^- oLc/tten 7^«-
erscheiire/daß der Hauß - Rauff in

seinen richtig/und nach Sächsischen Rechten

der Richterliche nicht eben

De sondern nur ^ ZE/M , in solchen
Hallen erfordert würde,Rlägerauch sothanen ge¬

bührlich zu suchen/und den Verkaufs anzuzeigen an seinem
Mrte nicht ermangelt/Beklagter den getrsffenenVerkauff

zu halten und zu erfüllen schuldig rc .
. ^ .

Ferner ist in Sachm Martm Kragen Wlttbe , wieder Chri¬

stoph Schmidtes Erbenden z . Oecembr . i6Si . gesprochen
Wmdm .

Sachen nach/mrd da Klägerin mit

davon einseitig abzutretten mrd solch Hauß mrderwerts

zu ^^auff Frage von der Gültigkeit der Quedlinburg

aischen Conliimrion in Sachen Margarethen Weltmanns

Cam Johann Steuerwalts Wittbe , den zo . OUobr . 1666 .

wieder vorkam, ist dieses Urthel gesprochen worden :
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Daß es bey dem getroffenen und ^ ^ - - ten Hauffs
gestalten Sachen und Umständen nach/billig zu

lasten .
Eben auf solcheWeise ist in Sachen Marx Kalförders wie¬

der Schnackendergen den8 . /ul . i6ä9 . ein Streit abgethan wor¬
den :

Und als allhier der Kläger mit der von der lurWschen
cultätzuJena nebst angehängten Kmjombu8 llecillenstj ergan -
gener bencenr nicht zufrieden seyn wollte , sondern von der Fürstin
in einer Lupxlic ein Kofcvpr begehrete , ob man sich an besagte
doMirm ! oN ) in Urthel verfassen, halten müsse ? hat er endlich
folgendes erhalten :

, Aufdie an Frauen Aebtißin Fürst ! . Durch ! , unsere
gnädige Fürstin und Frau von Marx Ralfördern neu ^
uchst abgelassene urrterthänige wird demselben hier¬
mit die ertheilet / daß weil nach dem gemeinen
tenGächstDm allhier von uhralters her eingeführten und
üblichen Recht der Richterliche und^Zestättigunc ?
nur zu Übergebung der Herrschafft über unbewegliche
Güter / oder eines andern Rechtes , so auf einer Sache
hasstet/nicht aber zum Messn deß selbst noth¬
wendig gehalten und erfordert wird/und alle § , ^ « /e « und
Gewohnheiten / für,reinlich in verhaßten Sachen / und
welche dem Dolcker - RechL etwas benehmen / und dassel¬
be emschrancken , im Zwerssel aus dem gemeinen Recht
auszulegen seyn / und also verstanden und - »s ^ nret wer¬
den müssen / - aß sie dem gemeinen Recht nichts oder gar
etwas weniges ^ sFwen/weil die Verbesserung derer Ge¬
setze verhaßt -st / und nicht leicht eingeführet werden soll /
nicht emmal selb st durch andere Gessrze / daher angezoge¬
ne Fürstliche /i - /4 . ( Rrasst welcher alle

dadurch ein unbeweglich Gut ä/E ' ret und äM/ -
ret wird / bey denen gewöhnlichen und Ge -

Os z richts -
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xichts -- Stellen aufgerichtet oder « /Eret rverderr / und

ausser dem/ungeachtet erfolgter mit vorbehal -

rener Straffe unkrafftig seyn sollen ) nach Anleitungeb -

angezogenen alten und gemeinen Sächsischen Rechtes

bißher villich und nothwendig verstanden / ausgeleget /

sS/ ? E' et / rnrd solches durch unterschiedliche Gerichtliche
^ c/ ^ ret worden / imrnassen - emRalforderischen

hiesigen aus eigener Erfahrung guten Massen be¬

kannt und erinnerlich : Zudem auch solche c7"- /L/ - r E « //6 -

nur von besagten und Schenckungen miter

den Lebendigen/welche über zoo . Thaler sich belauffen /

nicht aber von denen an sich unterschiedenen und unter ste

neu und nicht begriffenen Ehe -

Gtifftungen / , 1- e/ r»o- ' /rF c<rL»/ä in

angeführter gesttzet und gebrauchet / also ^

nicht ru , . vr - - - M- en undbeyhie¬
sigen Gerichten unterschiedene Erempel / daß

aufgerichtete QE - A , und Ehe - Stifftungen nicht
E « ///ret / ^sondern dennoch / gestalten Sachen und Um¬

ständen nach in vor gültig gehalten / rnid

durch eingeholte Urthel erkannt/vorhanden und bekannt /
man derowegen von gesuchtes sol¬
cher gestalt /wie gebetten/r » zu ertheilen

rechrniaßiges und erhebliches Bedencken wage . den

Woraus erhellet , daß ein ^ ontraLüber unbeweglicheGm
ter auch ohne Gerichtliche Insinuation bestehe : Wohin auch
Larprov ^ /H . / . L- H. // . « . / s . iM/imret «

Her ^



WicferneöasBrau Bbey emzelnZlerfonen aufhöre ^ 25

Hernach wird gefraget :

Ob bey einem verkaMm Brau Hauß / ökeKäss
ser und andeeesBrau G ' sch rr auch mir

verkauffr seynt

Diese Frage äecläiret leMnr . F4 . 8ebep -
Ür . 4. -v' / . z- ' . / . -r.
Uübn . <r ^ ' V^ ' esenbec . ^ co - r/ - Ä̂ « e ' E. -r. F. 85 -
bacb . « o/ . ^ Larx ^ ov . ^ 20 . « . / , krüsch -
M S- - FS. l <e>^er . - ^ e ^ . -r,>/

Und vesonders ist dieSache klar , wenn zu der Zeit , da der

geschloffen worden , man deß BramGeschirres deutlich
gedacht ;

Wenn aber nichts davon gefaget worden , meine ich, man
müsse mit denen Oottoribus einen Unterscheid machen , ob die
Geschirr zu dem immerwährenden Gebrauch deß Haufes
bestimmet gewesen / oder nicht : Daß jene / nichtaberdiese
mitverkauffetseym L. t/o/iF .

Diese Frage erkläret folgendes l ' rLjuaicium dersuMen -
kacultätzu Helmstädtmitdiesm Worten gar schön :

Daß Hauff Stute,neister / welcher euch das eurem
SchwehrLorentzHaßelma » m^ « « o 5 ^ ^ . verkauffteHauß
einräumen müssen / euch auch das mit verkaufste/aber das
von ihm weggebrachte Brau - Gerüche / und was dazu
gehörig/zugleich auch die abgerissenen Schäpffe/soanges
fasset gewesen / zu ^ / « /ren / oder alles dessen Werth zu
entrichten : Wie denn auch wegen versprochener / aber
nicht erfolgtet ' Besserung der stnterschwellen und Stä¬
che/und daher verfallener Gebäude/verrrrsachten Scha¬
den zu erstatten und abzutragen schuldig sey : Demnach er
sich dessen aber Verweigert / seyd ihr die an demBaust -

Gelde
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Gelde noch restirende 120 . fl. so lange an euch zu halten

befurrt / biß ihr obangefttzter Forderungen halber von

Dem vorbernhrteir Derkäuffer ganylich befriediget wer -

^Hemacĥ wkd^di' eses Recht aufgehaben , Wenn sich einer

dessen begiebet . Denn wessen ich noch emmahl begeben / darzu

kan ich nicht mehr gelangen , L. ^
cM/et . / . Ä. / -5. L' H' . ^ . -r.v. -r- . . . . L ^^

Es gilt aber gleich , ob dre R. enuncMio ausdrucrlrch oder

stillschweigend geschehe . labor , // . 2/ .

Und zwar geschiehet solches ,
r . ) Wenn man die Stadt verändert .

Aan aber nicht einer in zwey Städten Bürger

Nein / sondern so bald einer in eine andere Stadt gehet ,

und daselbst das Bürger - Recht erlanget , verlieret er das -rst -

Büra - r - R« cht 6- u >. ^ os / zs . « . kramck . / - L

,s . ». . 4 . KmxkkiU , ltM » . r «/ >. a,

«. //s . . . .
Es will zwar im Wege stehen ,

i . ) Daß einer an zweyen Orten wohnen könne . S- F.

^
" Mein es ist einUnterschied zu machen unter emen wayren

Bürger , und einen Einwohner ; Jener nicht , aber dieser

kan ein Glied von zweyen Städten seyn . kmxlchüä . <-i. / .

^
^' ^2) Stehet im Weg , daß ein Lxemxel erzehlet rmrd ,

wo einer an zweyen Städten Theil gehabt , ^ L. «

Alleine



Meine es ist wiederum ein Unterschied zu machen unter M
chen Städten / die nur einem Herrn unterworffm sind/und
Mter dergleichen Städten , so verschiedenen Herren untz

Obrigkeiten Unterthan .
In jenen ; Fall kan einer Bürger in zweyen Städten seyn /

in dieser ; ; übernicht . Knichcbilä . Äi. / . >/-

z. ) Stehet entgegen , daß einer zweyer Herrn Vasall sey «
könne :

Hierauf wird geantwortet / daß ein grosser Unterschied
zwischen einem Vasallen / und zwischen einem untergebenen Bür¬

ger fty. 6- arl . ^ /F . » . F. X^ elembec . vs/ . r .

<7or^7 / . « .
Und daß es weitmehrssey ein Bürger und Unterthan / als

em VsiaU seyn :
Denn - Leser erkennet nur in Ansehung deß Lehens einen

Herrn ; jener träget als ein Unterthaner die gewöhnliche Last ;
oiesersxrse -liiret nur seine Ritters - Dienste ; jener aber weit

mehr : Ja ein Unterthan ist seinem Herrn vielmehr und genauer

Verbunden / als ein Vasall . Rmpsck . / . ».

2 . ) Wird die stillschweigende LLnunclaüo verrichtet /
wenn sich einer eines Rechtes nicht gebrauchet .

Denn wer sich eines Rechtes oder krivAeZL etwas zu ex -

«rclreN / nach dem Sächsischen Recht / in zo . Jahre »/ Jahr und

Tag , nicht bedienet , da er doch Gelegenheit darzu gehabt / der

Verlieret dasselbe dadurch , ldaucttbar . 2. // . « .

Sarp ^ov . /F - - / . 2. <7o»/?. ^. sie/. 2 ^ . ». / .

Welches er mit folgenden LrZejuLcro bekrafftiget . Lear .

M Lr «e . Lwe . k/e/f«. 2^ . vorn Bier - brauen »
Ob wohl euer Vater vor zo . Jahren in seinem Ham

se gebrauet und das Bier verkauffet / dieweil ihr aber

dennoch innerhalb go . Jahren / Jahr und Tag / solch
Brauen nicht gepfleget / so ist auch solche Freyheit / so»
euer Vater gehabt / erloschen . V . R. W. Leac . ch/ .

Pp Ob -
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-
Obgleich ^^^Aastr Mm , taß w . W

^^nn^emesrrmle "ii oder Rechteswegeir ermanglenderG «

l7gÄS> öd-- sK°«5° Kri ' S- S- 3«' " » nicht gebrauchen könne ,

^^^° Müm da°m' haben«ir schon oben gehandelt ,

. 5 .

Nun ist die Frage noch 6Mg :

Ob das Brau - Recht dadurch erlösche / wenn

ein Brau - Haust abgebrannt
ist e

Mit Nichten , weil das Brau - R- cht ein dingliches i^chtlitrr nm ) /
aemelöet worden / welches die Sas

L" d^ R-chtausd-m
Theil deß

Hautzs >st - tz/^ß M Feuer aufgegangen , das

D- ch- ro auch, . wann emeoauu me p
her Platz

einem andern verpfamet '
, ^ , ,

5. brrur . .

L s . ) ; -»§
« nn nAmZ «

Nuß anthun , §. ^ ' Ke-
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c ? E/ > 4. ». // . lleyger .
^ MKs . «. welches geschehe, wenn er über den im Brand
erlittenen Schaden auch deß Brau - Rechts noch beraubet

würde .
Und 4. ) wo kein Verschulden ist, da hat auch keine Straft

ft statt . / . . 6. sie^se«.
Absonderlich s . ) ds man einen einer Sache nichtberaubenkan ,

es sey dann solches in denen Rechten deutlich versehen , Oaryr .
4. 4 / , sit/i 5. F.

Welcher Meinung auch ist bmlcb . . ^ lde/Zer .

Es scheinet War im Weg zu stehen
i . ) Daß wann das Haus abgebrannt ist , auch die zum

brauen benöthigte Werckzeuge manglen :
Und zugleich 2. ) das Brau,Recht in so weit verlösche , daß

es nicht einmal auf dem Platz bleibe H. Kri/E . 4 -

L. . 8. «ssi . chÄ^- . /r «.
Allein das i . ) folgetnicht,denn wer diebenöthigtenWerk¬

zeuge zum Brauen nicht hat , kan dieselben von andern ent¬

lehnen »
Auf das 2. ) wird geantwortet , daß in besagten Tepten von

dem Nießbrauch und persönlichen Recht gehandelt wird , als

von welchem man auf dieses nicht schließen kan , da dieses ein

dingliches , und vollkommenes Recht ist , welches nicht allein

den obersten Theil deß Haußes , sondern so gar den Platz , wor¬

auf das Hauß stehet , angreiffet ; kUrpvreclw . s- i si.

K. /ck . eben als wie eine Kirche , da , nachdem selbige niederge¬
rissen worden , der Ort dennoch heilig bleibet , §. r .

H. / . F» ^ sir -^7

Pp - Gs
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Es Wird aber weiter gefragt :

Ob das § - E , wormnen versehen /daß/wenu
ein eingefallenes oder abgebranntes ^ auß bm -

men gewisser Feit / Z. ^ E . einen jähr / mchr

Wieder aufgebauet wurde / das Lrau - Ae ^ r

veriohren seyn solle , gültig
stp

Ob ich wohl sonsten behaupten wollen , daß solches mchr

kräfftig sen / so ist mir doch bey heranwachsenden Alter und Ver¬

stand , wahrhaffter vorgekommen , daß es allerdmgs gulug ftr^,
indem ich mich wohl erinnere ^ daß einem nach der Hand schert

rsssere Gedancken einfallen - als ' die erstem waren , ^ mlron . breu -

Diese Meinung aber äekenellren folgende Ursachen :

iDaß dieser Ouus fast in wrminis L. Q K-?i -

ünd daselbst kerer . und Lrunnemann entschieden wor¬

den -

rIscO^beiMfallM , Äkuv ° ^ ^^c. ^- s ^° §. // . um wie vielmehr

wird man einem dieses Recht nehmen können , wenn binnen ge¬

wisser Zeit das Hauß nicht aufgebauet wird » -
'

2' ) Ist bekannt , daß wegen der Zierde einer Stadt sehr vie -

wieder die gemeinen Regeln verordnet ist , und daß Man gegen

ein gemeines Wesen geneigter sey , als gegen eme Person msom

hechelt ? VrumiLMM . VOery Mch erneObrrg -
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keit darauf sehen soll ^ daß das Ansehen einer Stadt nicht verder-r
bet werde - 2. Q 8rruv . -i,/ . / - o.

Wohin auch z. ) das Quedlimburgische 2räwrmc ! Imxtt )
Mitdiesm Worten :

Mb wol auch die Iahre/fo zur kWarlmng derer ruinirv

solche
. ^ en / fo zwey Dvau - Hauser in eines gezor

abtheilen / und ein sedes also apriren lassen foüen /
sie in dem Hause / vor welchesgebrauekwerden soll / sol¬
ches Dränen thun / und den Breyhahir aussellen können »
wie Sann nach Derfließung solchen Jahres niemand in eis
nem andern Brau - Hausezu brauen ' verstattet Werders
sondern er deß Brauens / biß die lreM - aMn qcscheben'
v « M Äauß verlustig werden solle Inzwischen aber
und brßdahrnsoll en ^edweder / der in feinem Brau - Hau -

re kein Brau verstattet werden soll . QuedlimburaisLe
Policey - Ordnung . ^ F. tz. / .

" "

Und stehet nicht im Weg
i . ) L

"

dem wenn . . . . ^ ^ ^
nicht weiter um die Gültigkeit deß Srawü zu dekümMerii; söm
der » man muß nach dessen Inhalt sprechen: denn sonstmkönte
man auch noch zwnffelhafftigmachm, ob - srrcht sey einen Dieb
aufzuhenckeN/oder etwas zu verjähren .

Hindert mch nicht , daß ein Bürger vielleicht wegen
Pp r Mmuch
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Armuth die BepZrirung deß Dauses unterlsssm ; venn Mangel

und Armuth entschuldigen in diesem Fall nrcht , wc: l erdreBrane -

Kadt rusümmt dem Brau - - Recht einem andern hatteverkaussM /

oder so viel von dem gemeinen Wesen begehren tonnen , als er zu

dessen Aufbauung gebrauchet hatte . 8rruv . L/ . § /2 .

^ Machet auch nichts aus » daß aufsolche Wessedas ElM

kommen der Obrigkeit geschmälert u' ird , da sonsten von dem Hauß

bm . und kan 2. ) diese Beraubung ohnehoh ^^^
ligungund Verordnung nicht geschehen - . dem aber » der eme Sache

selbst haben will / geschiehet mcht unrecht , ^ . mtton . dr ^ uäen -

Beru . 2/ . K» 27 »
^

D> ! erster « Frage wird dieser ander »/so jetzt folget , « »

richt gebm :

Ob ein 5/utEm gelte / Saß derjenige/welcher
am bestimmten Tag nicht gebrauet / vor dassel -

bemai seines Rechtes beraubet werde , und

warten müsse / biß die Reihewieder herumkom¬

me / oder daß er es dasselbemal müsse
vorbey gehen lassen ?

Ich mein « ! Älerdingi / tnit krilLK . - » itsyge, - .

^
Denn ein Gesetz verbind entweder zum Gehmsam ° der

zur Straffe . Beult . ^ L. / . L. L ^ loecer .

Diefts erläutert das Quedlimburgische Scawt mit diesen

W° rtm g « schon -
^ „ach - er Ordnung und Ab -
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sichre richtig verfahre ; ! / und ein jeder feinen M§ nirten
Tag / es sey im Breyhahn / Bier oder Gose / sein Ge¬

bräu verrichten / sonst aber der versäumten / oder ver¬

lassenen Brau - Zeit / gäntzlich verlustig seyn ; es wäre

denn / daß einer erheblicher und rechtmäßiger Ursach

halber / als etwa » wegen eingefallenen Todtes - Falles /

zugeflossenen geschwinden Rranckheit best Mannes /
ober der Frauen / oder daß die grossen Bottiche kury
vor dem Brau schadhasstworden / undgeschwinde nicht

rexariret werden können / und die sonst rechtmäßig befun¬
den worden ( worunter aber der Maltz - Mangel nicht ge¬

rechnet werden / noch entschuldigen soll ) der Rath auf8 .
oder r 4. Tage / oder nach Befindung längere Diktion ein¬

räumen würde » Quedlimburgische Holicey - Ordnung .
/ . §. / «

Welches ich doch , ( ohne hoher Obrigkeitlicher Verordnung
ein zu greiften ) also verstanden haben will , wie hiervon ein 8r ^

wrum laMtt r .
Da aber jemand seiner Bramoert verabsäumet ,

und vermach nach Befindung der Umstände / denselben
deimoch zulassen wolle / soll er f - lche Brau - Zeit mit

iO . Thalern wieder löftn / und so denn erstllch / wenn die

Brau - Ordnung aus ist / auf dem von Rache gesetzten
Tag zu brauen schuldig seyn .

Es ist oben gesaget worden ^ daßdas Brau - Recht durch ein

zulaßiges / oder unerlaubtes Thun der Bürger verlohrm

sehe . , . ^ ^

haben, wodurch entweder die Stadt , oder das Brau - Recht inson¬
derheit verlohren wird . ^

Und dieses erkläret das Magdeburgische Sramwmmdre -

die Innung aus ehrlichen und redlichen Leu¬
ten
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ten zusammen geseyet / haben sich ihre Guide - Drüder
miteinander einmuthig verglichen / daß kein Todtjcyla -
« er / Dieb / Räuber / Ehebrecher / Meineydiger , oder

der sonsten mit groben öffentlichen Sünden und Lasiern
schafftet / M ihrer Innung soll gestattet / noch darinnen

«elitten/sondern daraus / als ein faul untüchtig Glied ver¬

stoßen werderr . MagdeburgiftheBrau - Ordnung . ^- . - - / .

Allein kan wsl m diesem Zaö Der Eltern Ver¬

brechen denen Nmdem schaden ?

Ich meine mit Nichten , wie aus folgenden ?r ^uä ! cis
erhellet :

Weil denn diejenigen ^ -so auch «stis nur

^ inhalts der Hechts / zu Ehren - Aenibrern nicht
leichtlich zu ^ - sE/ven / - - -F. L. z. H. e. -/<? r ) eE/s ? r . noch in

Handmerchs Innungen pflegen aufgenommen zu werden -

lliebcor . -ü-n/ ' Fs. -s. darneben auchdieffel -
be so an ihren Ehren amüchtig worden / aus solchen Gül¬

den/ - ( als welche Zu dem Ende ^ o « MMet / daß die Er -
barkeir fortgepflantzet werde / ) Aergernüffe zu vermeiden

ZU ^ cÄLren . Garprov . 4. 4/ . ^ / o. AIs mö¬

get auch diesemnach ihr n als welchem durch rc . num

mehrs keine geringe zugewachsen / in eurer In¬

nung und Guide ferner Zu Amen wieder euren Willen
nicht gedrungen werden / ihr seyd aber dessen Rinder da¬

von auszuschließen nicht befugt . Denn es wäre höchst
unbillig / wenn man unschuldige Rinder / gleich als wenn

sie etwas verbrochen hatten / straffen wolle , wie der

saget isMDt// . /L . ÜLrcmLn . I ' illor . / ^ .

L s. s . Li- . Manb . Lrepban .
. k. K. 4 - . ^ . Alles V . R . W. NeArndUch haben wir

diesen
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Dieses mit unser . Infiegel bekrässtiget . Gesche¬
hen Uxfuxch Den r r. 16 6 § ,

OeeWuZ , 8snlor und arrde -
re O6 . der surissm - kacultät
Ley der Universität daselbst »

Ich glaube auch / daß dieses Recht durch den MHbrauch
verlohren werde , als wenn sich einer auf keine Weise - er Braus
Ordnung unterwerffeu , Leuen Befehlen der Obrigkeit , so dieß -
falls an ihn ergehen , nicht nachleben , und das Brauen über die

Vergünstigung halßstarrigsr Weise exrenölren will :
Weil einer überhaupt ein krr vlleAium verlieret , welcher die

erlaubte Freyheit mißbrauchet . Lixün . sie e^>.
Anipsclallä . ^ c-^s. / - f .

Wohin Ich auch den Fall rechne , wenn einer durch aber¬
gläubische und unerlaubte Mittel , ( als Zauberey . , ) machenwol -
te , daß das Bier desto geschwinder ausgefchencket würde , wenn
sie einen Diebs - Daumen ins Bier hangen , wovon 1 ? sbor . ^ ^

handelt , / .
Vor wenig Tagen hab ich ein Buch öurchgelesen , in welchem

ich von dergleichen Aberglauben folgende Historie gefunden ,
welche ich dem Leser zu Gefallen allhier anführen will .

OsnDsm Diebs - Daumen/als einerbekannten Sache /
wölke ich schweigen / wenn ich nicht eine gewisse Historie
davon wüste / Die sich / als ich noch ein GchulNnabe war /
irr meiner eigenen Heymath zugetragen . Daselbst woh -
nete ein verwitweter Hafner sConrad Wiesel genannt /
der hatte sich mit deß Glöckners / eines Buchbinders /
Tochter ehelich verlobet / und weil am Fortgang der Hoch¬
zeit kein sweiffel war , unterließe sie nicht deßenirrdene

^ 2 q wahren
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wahren auf dem Wochen - MarSe / wie andere Hafners
Weiber zuthun pflegen / zuverkauffen ; Zu solchem En¬

de stellte ihr der Hochzeiter etwas in ein Tuchlein gewickel¬
tes zu/mir Anzeugung , wen, : sie solches bey sich habe, ;

würde / daß ste alsdann einen guten Marck und schnellen

vermeinte lalisma/fand aber eine, ; Diebs - Dau,nen , dar -
— . » . ^ ^ . . Feuer im

mte lmismL /

an der ü ^ agelfastv " — -

Dache ; und weil das Handwerck ohnedem einander has -

sete ^ wurde der Lern ; desto grösser : kury geredet / der

Hochzeiter wurde eingesetzet / und examimret / von ihm

aber vorgegeben / daß er den Daumen aufseiner Wander -

schafft bekommen hätte / welcher durch den Hencker un

Gefangnuß verbrennet / der Hafner aber vor dießmal

wieder ^ofi gelassen ward . Hieraufwolre ihn ; seineHoch -

reitcrin nicht behalten / so gieng auch fern Geschirr nicht

mehr so schleinig ab / wie hiebevor ; Gleichwol aber stun -

Männlein .

Meinem weil dieses ein solches Verbrechen ist/welches nicht

leicht zu vermuthen / so magder , so einem andern selbiges fürrü -

cket , sich wol in acht nehmen , daß er keinen Unschuldigen deßen be¬

schuldige , denn alsdenn wird erohneZweiffellnjuriarum belan¬

get werden .

Denn es ist hin und wieder bekannt , wie ihrer viele einander

heimlich feind sind , und einen neidischen Argwohn gegen einander

führen/ so daß sie ihre Nachbarn , denen GOtt in ihrer Handrhie -

rung Glück und Seegcn giebst / verkleinern , und dassemge/was

man GOtt alleinM welcher reich machet / zuschreiben so! / dem
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Teuffel , und allerhand Zauberischen Künsten zuschreiben. Lork -

MLN . Do/- F. 4-
Und zwar erzehlet Lorkman . --i. 4. einen dssum , da ei «

ner deßwegen Insuriarum belanget und hart gestrasset worden ^
daß er unter andern Schmäh - Worten eine Frau beschuldiget :
Sie hätte sich bey einer Hexe Raths erholet / damit sie ihr
Bier besser und geschwinder au sschencken möchte .

Es ist auch der Streit , so in dem Fürstenchum Anhalt eben

hiervon palbret , bekannt , da der Beklagte dieses Unrecht : daß
er den Kläger eines Diebes « Daumens / und daß er sich
dessen bey feinemBrer - Schancke bedienet / beschuldiget
öffentlich abgebetten hatmitdiesen Worten :

Demnach ^ wieder mich » . o. dahero,daß ich ihn
eines Diebs - Daumens,und daß er sich dessen bey seinem
Bier - Schancke bedienete / beschuldiget / auch peinliche

Ichurien - Rlage angestrenget / darinnen endlicher : zu Rech¬

te , Inhalt deß zu Giessen gesprochenen / und an : 6 . M .

1667 . eröffneten Urtheils / erkannt / daß ich als Beklag «
ter Klägern s . dießfalls und hieran allenthalben zu -
viel und unrecht gethan und ihn : deßwegen mir nochvov

diesmal vorbehalte, : er Ehren eir : e Christliche 2lbbitte zu

thun schuldig sey , und ferner würcklichen leisten solle /
was im angezogenen Urthel wörtlichen enthalten ist :
und denn zu solchem Ende heutiger Cag/so viel die erkan -

te Abbitte betreffe, : thut / von E . E . Rath zwischen
mir und mchrgemeldten s . anberaumet worden / also er¬

achte ich mich auch schuldig deme gehorsamste Folge zu er¬

statten : Erkenne und bekenne demnach hiemit / an öffent¬
lichen Gerichts , Orte / daß ich an denen bißhero geklag¬
ten / « /H meinem Mit - Bürger und Mit - Meister M. §.

durchaus gany ungütlichen zu viel und unrecht nicht allein

gethan / sondern auch herizliche Reu und Leid deßwegen
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bey mir empfunden / und noch darob jeyo gegenwärtig
habe / und lebenslang tragen und haben will / mit der am

gehängten Christlichen Abbitte / es wolle er diesen
«rosten und groben Fehler/ - nachdem ich solchen öffentlich
erkannt / bekannt und bereuet/mir nunmehro aus Christ¬
lichem Gemüthe / und guten Her - yen vollständig verzei¬

hen und vergeben / dessen auchganylichenvergessen/und
nimmermehr gedencken / oder mir aufrücken : da hin¬

gegen erkläre ich denselben hiermit / und Arafft dieses
vor emen ehrlichen und untadelhafften Mann / Mit -

Bürger und Mit - Meister deß Lohegerber Handwer¬
kes / von weichem ich mchers nichts als Ehre / llebes und

gutes zu sagen weiß / und was bißhers wieHriges von

mir geredet / geschrieben undgehandelt / dadurch errncht

wenig so in - ais auswärtig an Ehren und guten Leumuth /
als auch in der Bürgerlichen Wahrung zurrrcke und in

großen Schaden geseyet worden / alles gany erdichtet /
rmd aus mißgünstigen feindseeligen Heryen bey mir

aufgestiegen / und boßircher verleumddcrischrr Meise
aus meinem >Munde ausgeftossen sey : welches / wie ich

Ls hiemit öffentlichen als eine Unwahrheit wicderruffe ;

Mso will ich mich deßm hinkünsstig nicht allein gänzli¬
chen enthalten/ ' sondern auch so viel an nur ist / aller

auswärtigen Grcen und allhier bey der Stadt beschaf¬
fen helffen / daß er von keinem Menschen anders als

ehrlich und unbescholten nach wie vor diesem jederzeit
geachtet werden möge .

Dessen zu Urkund Habs ich diesen Miederruff und

unter nreiner eigenhändigen Unterschrifft /
nachdem ich alles / was darinnen begriffe «/ mit Mund

und Hand wahr und werckstellig gemacher ^ zu mchrer

Dersicherung , und Gewießheik bekraffcrget zu Aerbst



WieferneSasBmu - R. bey einzeln Personen aufhöre ? ^

auf dem Rath - Hause an - er ordentlichen Gerichtb - Stel -
! e den 2- . . ^^ ' / . . / ^^ '

» . o .

Zu Urkund mit unserm^ und geMeiner - Stadt
sieAel bedrucket . Eum Zechst den i Z> ^lsst 16S 8.

e Bürgmneifler und Rat6 -
manne Der Stadt gerbst . "

Das Urthel aber , wvvsn in dieser Abbit¬
te , oder vielmehr Wiedernrff gedacht wird, , ist

folgendes m erster inümrL gewesen :

F' APL Sachen M §- Klägers - - an einem / entgegen und

< 0 wieder // . 6 . beklagten am andern Theil// «/E « m

angezogen betreffend / erkennen und sprechen wie

Bürgermeister und Rathmanne der Stadt Zerbst / allen

AnundFürbrmge, ; nach / auf eingeholteriAath frenrbder
Kechtsgelahrten / für recht ; daß beklagter Klägern zu
viel und unrecht gethan / und ihm deßwegen / mit noch für
dießmal vorbehaltener Ehre/ . eine Christliche Abbitte zu

thun / den ihm zugefügten Schaden zu ersetzen / und dann

50 . Thaler zur Frevel - Busse innerhalb 6- Wochen zu er¬

legen / auch die aufgslaussene Gerichts - Kosten Klägern /

nach Richterlicher Ermäßigung / zu entrichten schuldig
« nd gehalten sey/als wir ihn deirn hiermit für . schul -

di §



- 4s Deß Dritten Theils Zweytes Capitel .

Dia halten / und vorberührter Massen cs » ^ « ^ /ren .

D . R . w .

Daß dieses Urthel denen uns

zugesendeten undRech -
( I . . 8. ) ren gemäß , bekennen wirve -

canus UNd Übrige OoLores

der lurMen - ssLcultätm der

Universität Gießen . Ur¬

kundlich rc .

? ub1 ! c ! ret 6 . fun . circa

Uor . ii - lnar .

Welches hemaG in der an - ern laksor

conürmiret worden , folgender gestalt :

Sachen 6. an einem / wieder 5.

otzL am andern Theil / erkennen wir Fürstlich
Anhaltische i,r Dormundschafft verordnete Canyler und

Räthe im Fürstenthum Zerbst/nach eingeholten Raty

frembder Rechtsgelahrten/für recht / daß die Sache an

uns « iwo/rEet / aus den aber auenthalben lo

viel erscheinet / daß in voriger vom Rathe dieser
Stadt Zerbst den 6. Jun . deß rüLysten Jahres wohl

gesprochen/und übel davon -^- ///ret / auch m die

Unkosten dieser / « /E nach eingegebener und

erfolgtet Richterlicher vertheilen / wie wir ihn



WLeferne daErau - Achey einzeln Personen aufhöre ^ 41

denn vertheilen/und die Sache an den R- ichter vorigere -
/E zur LEAtis « verweisen » D. W.

Daß dies Urthel denen ^ Lis

und Rechren gemäß , bezeugen
( 1^ d. ) Wir Oecanus Oräinarius ,

8enior und andere O0 < Aore8

der ^u Men - k ' Aeu ltät auf der

Lhurfürskl . Brandenburgi¬
schen Universität Franckfürt
an der Oder .

kudlrc ' iret r . vsoelvdr .

1667 .

Endlich gehet auch das Brau - Recht rarlone des Lxercüü

und Besitzes , ohne daß her Mensch etwas darzubeyträget , mit

dessenTodt zu Grunde . Denn derTodt löset alles auf. Novell ,

I ' abvr . mLarbos . /iö . k/ . c- Fp. // . - x . // .

Deß
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